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Übersichtsplan

Bebauungsplan Nr.01.142
- Gewerbegebiet Im Ried Nord  -

unverbindlicher
Vorentwurf

Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging 
der Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.

Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Ziffer 1 BauGB)

1. Als Art der baulichen Nutzung ist "Gewerbegebiet" (GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt.

1.1 Die gemäß § 8 (2) Ziffer 1 BauNVO allgemein zulässigen "Gewerbebetriebe aller Art" sind mit 
Ausnahme von Gewerbetrieben im Sinne von § 6 (1) BauNVO, die das Wohnen nicht wesentlich stören, 
nicht zulässig (§ 1 (4) BauNVO und § 1 (5) BauNVO). 

1.2 Die gemäß § 8 (2) Ziffer 3 BauNVO allgemein zulässigen "Tankstellen" sind nicht zulässig (§ 1 (5) 
BauNVO).

1.3 Die gemäß § 8 (3) Ziffer 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen "Vergnügungsstätten" sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 (6) Ziffer 1 BauNVO).

2. Gemäß § 1 (9) BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe, die Lebensmittel und sonstige Güter des täglichen 
Bedarfs (Grundversorgung und/oder den Sortimentsbereich der sogenannten innenstadtrelevanten 
Warengruppen) anbieten, unzulässig. 
 

Bauweise (§ 9 (1) Ziffer 2 BauGB)

3. Im Gewerbegebiet ist die abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 (4) BauNVO festgesetzt. In der 
abweichenden Bauweise dürfen Gebäude eine Länge von 50 m überschreiten und sind mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten.

Flächen zur Anpflanzung und/oder mit Bindungen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) Nr. 25 
a/b BauGB)

4. Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern
Innerhalb der im Plan besonders gekennzeichneten Fläche sind die dort vorhandenen Bäume und 
Sträucher zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Abgängige Bäume und Sträucher sind fachgerecht zu 
ersetzen. 

Hinweise:
Denkmalschutz: Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde oder auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 
ist der Gemeinde als Untere Denkmalschutzbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.02761/93750, Fax: 02671/937520) unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 
Denkmalschutzgesetz NW) falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). 

Kampfmittel: Gemäß Auflage des Staatlichen Kampfmittelräumdienstes (KRD) bei der Bezirksregierung 
Arnsberg ist im Plangebiet des Bebauungsplans das Absuchen der zu bebauenden Fläche(n) und der 
Baugrube(n) erforderlich. Das Absuchen ist schriftlich jeweils 2 Arbeitstage vor Fertigstellung beim Amt für 
Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Abt. Gefahrenabwehr, Gefahrenprävention und Logistik) der 
Stadt Hamm zu beantragen.
Das Vorhandensein von Kampfmitteln des Zweiten Weltkrieges kann nie ausgeschlossen werden. Weist 
bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden 
verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend telefonisch 
(Hamm, 903-340, 903-341 oder 903-0) das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Abt. 
Gefahrenabwehr, Gefahrenprävention und Logistik) der Stadt Hamm ist zu verständigen.

Altlastenverdacht: Aufgrund ihrer Vornutzungen sind die Geltungsbereichsflächen des Bebauungsplans 
Nr. 01.142 Bestandteil des Katasters über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten der Stadt Hamm. Aus 
diesem Grunde wurde eine Gefährdungsabschätzung durchgeführt (nähere Erläuterungen siehe 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 01.142).  


